
Belegarzttarif im Bereich UV/MV/IV

S B V O R G A N I S AT I O N E N  I N  D E R  Ä R Z T E K A M M E R

Dieser Tage haben Vertreter der Medizinaltarif-
kommission und der Schweizerischen Beleg-
ärzte-Vereinigung den neuen Vertrag betreffend
Belegarzttarif im Bereich UV/MV/IV unterzeich-
net. Der Tarif regelt die Belegarzthonorare für
ambulante und stationäre Spitalbehandlungen
gemäss UV/MV/IV mittels indikationsbezogener
Arztpauschalen; er kommt in Spitälern zur An-
wendung, an denen Teilpauschalen für die Be-
handlung von UV-/MV-/IV-Patienten vereinbart
sind.

Ausgangspunkt der Diskussionen über die
Vergütung von belegärztlichen Leistungen war
der Umstand, dass der TARMED die belegärzt-
liche Struktur nur ungenügend berücksichtigt.
Seit April 2004 gilt daher für Belegärzte ein Zu-
satzabkommen zum TARMED-Rahmenvertrag,
der im UV-/MV-/IV-Bereich neben der Abgeltung
der invasiven Leistungen, die im Spital von Be-
legärzten erbracht werden, auch eine Praxis-
kostenabgeltung für diese Zeit vorsieht. Dieses
Zusatzabkommen war eine vorübergehende
Lösung und wird nun durch den neuen Vertrag
abgelöst, der per 1. Januar 2007 in Kraft tritt.

Ziel des neuen Vertrages ist es, die häufigsten
belegärztlichen Leistungen im Spital durch so-
genannte indikationsbezogene Arztpauschalen
(IAP) zu erfassen. Der Belegarzt wird den Versi-
cherern im UV-/MV-/IV-Bereich zukünftig nicht
mehr Rechnung mit Einzelleistungen gemäss
TARMED stellen, sondern anhand der medizini-
schen Indikation (Diagnose) eine Pauschale ver-
rechnen.

Die indikationsbezogenen Arztpauschalen
wurden in enger Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Fachgesellschaften ermittelt. Bis zum
heutigen Zeitpunkt sind rund 110 derartige IAP
erstellt. Es handelt sich schwergewichtig um
Pauschalen in Bereichen der Orthopädie, Neuro-
chirurgie, Handchirurgie und ORL. Alle definier-
ten Pauschalen beinhalten auch einen Pauschal-
betrag an den Anästhesisten, sofern dieser Beleg-
arzt ist.

Die Liste dieser IAP ist auf der Website der
Schweizerischen Belegärzte-Vereinigung (www.
svbp.ch) aufgeführt. 

Der Belegarzttarif ist mit Inkrafttreten per
1. Januar 2007 nicht ein kompletter, abgeschlos-
sener Katalog von Pauschalen, sondern soll in
den nächsten Monaten laufend ergänzt werden.
Schon im Vertragstext ist eine Evolutivklausel
enthalten; Vorstand SBV wie auch UV/MV/IV
wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen
und sowohl in weiteren Fachrichtungen als auch
innerhalb der schon behandelten Fachgebiete
weitere Pauschalen entwickeln.

Um diesem Belegarzttarif beitreten zu können,
muss der interessierte Belegarzt eine Selbstdekla-
ration ausfüllen (Formular ist beim Sekretariat
SBV oder auf der Website der SBV, www.svbp.ch,
erhältlich) und eine Bestätigung der selbstän-
digen Erwerbstätigkeit (seitens der AHV-Aus-
gleichskasse) beibringen. Mitglieder der SBV
senden diese Unterlagen an das Sekretariat SBV,
Nichtmitglieder an die MTK, Fluhmattstrasse 1,
6002 Luzern.

Für die SBV-Mitglieder sind Anschluss- und
jährliche Konzessionsgebühren im Mitglieder-
beitrag inbegriffen; für Nichtmitglieder SBV be-
trägt die einmalige Anschlussgebühr Fr. 900.–
und die jährliche Konzessionsgebühr Fr. 250.–.

Eine paritätische Vertrauenskommission – für
Streitfälle – und eine paritätische Tarifkommis-
sion – für Vollzug und Weiterentwicklung des 
Tarifvertrages – bilden wichtige Elemente dieser
Tarifpartnerschaft, die ohne Zweifel im Interesse
von Patienten, Leistungserbringern und Ver-
sicherungen liegt.

Die Vertreter der vier Vertragsparteien begrüs-
sen das Zustandekommen des Vertrages, zumal
die Belegärzte gerade im Unfallversicherungsbe-
reich ein wichtiger Partner sind. Zudem enthält
der Vertrag auch verbindliche Qualitätspara-
meter, wie Dauer der Arbeitsunfähigkeit, Zugang
zu den Spitälern und die Beobachtung von Kom-
plikationen.

Für nähere Auskünfte stehen MTK (A. Weissen-
burger) und SBV (Sekretariat, Dr. Wanner oder
C. Lüssi) gerne zur Verfügung.
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Schweizerische Belegärzte-
Vereinigung
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CH-3073 Gümligen
Tel. 031 952 79 05 
Fax 031 952 76 83
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